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Stationäre Einweisung auf Grund bestimmter sozialer Faktoren 
 
Problemfall: 
 
Nicht immer sind ausschließlich medizinische Faktoren maßgebend, wenn über die 
Einweisung in ein Krankenhaus oder über die Durchführung stationärer Behand-
lungen an Stelle ambulanter Versorgung entschieden wird. Soziale Aspekte spielen 
dort ebenso oft eine Rolle. 
 
Frage: 
Unter welchen Umständen dürfen bei stationären Behandlungen begleitende soziale 
Faktoren dokumentiert werden? 
 
Antwort: 
Nach den „Krankenhausbehandlungs-Richtlinien“ vom 24. März 2003 (Bundes-
anzeiger Nr. 188 vom 9. Oktober 2003) sind stationäre Krankenhausbehandlungen 
geregelt. Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) haben sich zu einem nicht abschließenden Prüfkatalog 
verständigt, wann eine stationäre Aufnahme notwendig ist. 
 
Neben den Kriterien zur Schwere der Erkrankung, zur Intensität der Behandlung, zu 
vorhandenen Ko-Morbiditäten und der Notwendigkeit intensiver Betreuung in Ver-
bindung mit Operationen oder anderen krankenhausspezifischen Maßnahmen 
können auch soziale Faktoren zu einer stationären Aufnahme führen. Solche 
sozialen Faktoren, auf Grund derer eine stationäre Aufnahme erforderlich ist, sind 
beispielsweise: 
  
• Fehlende Kommunikationsmöglichkeit, da der Patient z.B. allein lebt und im 

Notfall kein Telefon erreichen kann. 
• Keine Transportmöglichkeit oder schlechte Erreichbarkeit durch die Stellen, die 

Notfallhilfe leisten könnten. 
• Mangelnde Einsichtsfähigkeit des Patienten. 
• Fehlende Versorgungsmöglichkeiten. 
 
Die Erfüllung dieser Kriterien muss dokumentiert sein. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass die Krankenkassen einen Anspruch auf Übermittlung der Kriterien haben, die 
zur stationären Aufnahme führten. Das Prüfrecht auf Antrag der Krankenkassen 
verbleibt beim MDK. 
 
 
Diese Auffassung ist die abgestimmte Meinung des GDD-Arbeitskreises „Datenschutz und Datensicher-
heit im Gesundheits- und Sozialwesen“. Im Einzelfall sollte sie juristisch geprüft werden. 
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